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Gemeinderatsdrucksache Nr. 11/2022

Beratungsfolge Datum

Gemeinderat 08.03.2022 Beschlussfassung öffentlich

Dienstrad-Leasing

Zustimmung Dienstrad-Leasing

Anlagen:

Anl. 1: Beispiel Ersparnisrechnung

Beschlussvorschlag:

1. Die Stadt Pfullingen führt ab 01.04.2022 als Arbeitgeber für Beamte und

Beschäftigte des öffentlichen Dienstes ein Modell zum Dienstrad-Leasing auf

Grundlage der Entgeltumwandlung ein.

2. Die Versicherungsprämie wird vom Arbeitgeber getragen. Die Kosten

belaufen sich auf ca. 0,35% des Anschaffungswertes pro Mitarbeiter und

Monat bei einer Nutzungsdauer von 36 Monaten.

Stefan Wörner

Bürgermeister
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Finanzierungsübersicht:

Direkte finanzielle Auswirkungen auf den Haushaltsplan: Ja

Nein

Bemerkungen: Kostenschätzung

GESAMTKOSTEN
der Maßnahme jährliche Kosten

Objektbezogene Einnahmen
(Zuschüsse/Beiträge)

€ ca. 2.400 € - 5.400 €
(abhängig von Anzahl
der Angebots-Nutzer)

€

Die Maßnahme wirkt sich im Haushaltsplan auf die jeweiligen Personalkosten
(Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Beamte) aus und wird auf

der Investitionsnummer

der Kostenstelle/Kostenträger/
Sachkonto

112100 / 11210700 / 4261000

bzw. im Budget

gegenfinanziert. Durch die Ersparnis, die auch der Arbeitgeber durch die
geringere Steuerlast (abhängig von Steuerklasse etc. des Arbeitnehmers) hat,
werden die Kosten +/- 0 geschätzt.

Ausreichende Mittel sind vorhanden
nicht vorhanden (ÜPL / APL)

Finanzierung Über-/außerplanmäßige Ausgaben:

Betrag Deckung über
KST/KTR/SK

Mehreinnah.
Wenigerausg.

Erläuterungen

€
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Sachverhaltsdarstellung:

Die Stadt Pfullingen hat im Rahmen des integrierten

Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Pfullingen 2035 das Grundprinzip

„Pfullingen | Stadt der kurzen Wege“ festgelegt. Ziel ist es die Förderung des

Umweltverbundes weiter gezielt voranzubringen. Das hohe Verkehrsaufkommen

im Pfullinger Stadtgebiet soll weiter entlastet werden. Hierbei wird ein

Schwerpunkt auf die Infrastruktur für den Radverkehr gelegt.

Damit diese Ziele erreicht werden, ist es neben den Entwicklungsmaßnahmen

äußerst wichtig, als Stadt Pfullingen mit gutem Beispiel voranzugehen. Als

großer Arbeitgeber möchte die Stadt Pfullingen mit einem Modell zum

Dienstrad-Leasing auf Grundlage der Entgeltumwandlung ein Zeichen für

nachhaltige und klimafreundliche Mobilität setzen und gemeinsam mit ihren

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Senkung des hohen Verkehrsaufkommens

in der Innenstadt beitragen. Gleichzeitig wird hierdurch ein weiterer Baustein

für das betriebliche Gesundheitsmanagement geschaffen.

Vergleichbare Modelle der Entgeltumwandlung, bei der die Versicherungsprämie

vom Arbeitgeber getragen wird, bieten beispielsweise die Stadt Tübingen und

Reutlingen an. Laut Statistik werden ca. 7-15% der Beschäftigten ein

Leasingangebot in Anspruch nehmen. Der durchschnittliche Anschaffungspreis

liegt bei etwa 3.000 €. Die Kosten für die Versicherungsprämie belaufen sich

auf rund 0,35% des Kaufwertes pro Monat. Durch den bestehenden Tarifvertrag

wird eine Begrenzung von einem Fahrrad im Wert von 7.000 € pro

Beschäftigten festgelegt.

Bei der Stadt Pfullingen ergibt sich ein Personenkreis, der das Angebot

annehmen kann, von derzeit etwa 270 Mitarbeitenden. Bei einer Nutzungsdauer

von 36 Monaten ergibt sich somit eine Kostenspanne von 7.182 € (Untergrenze

19 Mitarbeiter) bis 15.498 € (Obergrenze 41 Mitarbeiter). Daraus resultieren

jährliche Mehrkosten in Höhe von 2.394 € bis 5.166 €.

Da durch die Entgeltumwandlung für den Arbeitgeber ebenfalls eine

Kostenersparnis auf der steuerlichen Seite entsteht, wird dies voraussichtlich

kostenneutral bewertet. Für die Abwicklung des Leasinggeschäfts soll ein

Rahmenvertrag mit einem spezialisierten Dienstleister wie beispielsweise

JobRad oder Businessbike abgeschlossen werden.

Durch die Vereinbarung im Tarifvertrag steht seit dem 01.03.2021 nun auch

den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ein Fahrrad-Leasing über die

Entgeltumwandlung zur Verfügung. Die Rahmenbedingungen werden für alle

Beschäftigten nach den Vorgaben des Tarifvertrages (TV-Fahrradleasing vom

25.10.2020) festgelegt. Über einen Leasingzeitraum von 36 Monaten

vermindert die Rate das zu versteuernde Einkommen und die damit verbundene

monatliche Steuerlast. Nach Abzug eines steuerlich geldwerten Vorteils von
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0,25% kann dies eine interessante Alternative zu einem Barkauf darstellen.

Eine Beispielrechnung ist in der Anlage 1 beigefügt.

Pfullingen, 01.02.2022

Christian Jabot

Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing



GR-DS Nr. 11/2022 - Anlage 1

Ihre individuelle Ersparnisrechnung (Beispielrechnung)

Barkauf FahrradLeasing Angaben:

Bruttogehalt 3.800,00 € 3.800,00 €

Leasingrate 96,90 € Bruttolohn 3.800,00 €

Zuschuss zur Leasingrate 0,00 € Kaufpreis 3.000,00 €

Versicherungsbeitrag 0,00 € Versicherungsrate zahlt AG

Service-Beitrag 0,00 € Steuerklasse I

Barlohnumwandlung 96,90 € keine Kinder

Ihr gelwerter Vorteil 7,00 € AG nicht vorsteuerabzugsberechtigt

Berechnungsgrundlage Steuer 3.800,00 € 3.710,10 € Krankenversicherung gesetzlich

Lohnsteuer 588,83 € 564,67 € Kirchensteuerpflichtig BW

Kirchensteuer 47,10 € 45,17 € Rentenversicherungspflichtig

Zwischensumme Steuer -635,93 € -609,84 € kein Inspektionsvertrag

Rentenversicherung 353,40 € 345,04 €

Arbeitslosenversicherung 45,60 € 44,52 €

Krankenversicherung 302,10 € 294,95 €

Pflegeversicherung 71,25 € 69,56 €

Zwischensumme Versicherungen -772,35 € -754,07 €

Versteuerter geldwerter Vorteil -7,00 €

Netto Auszahlung 2.391,72 € 2.339,19 €

Nettobelastung pro Monat 52,53 €

Nettobelastung über die Laufzeit 1.891,08 €

Anschaffungspreis 3.000,00 €

Kosten für Versicherung 0,00 €

Kosten für Serive 0,00 €

Erwarteter Gebrauchtverkaufspreis 510,00 €

Zwischensumme Kosten 3.000,00 € 2.401,08 € Quelle: Expertenrechner BusinessBike

Absolute Ersparnis 598,92 €

Relative Ersparnis 24,94%

*Seit 1.1.2021 ist der Solidaritätszuschlag 

teilweise entfallen und wird deswegen in dem 

Kalkulationsbeispiel nicht mehr berücksichtigt.

Sämtliche Werte sind brutto und in Euro 

anzugeben. Unverbindliches Kalkulationsbeispiel. 

Für eine Überprüfung wenden Sie sich bitte an 

Ihren Steuerberater. 


